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Beschluss

Der Entwurf der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Ortsteil Schönbeck und1.
die Begründung werden in der vorliegenden Fassung vom August 2023 gebilligt

Der Entwurf der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Ortsteil Schönbeck und2.
die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung zu
benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen
Auslegung (erfolgt im Woldegker Landboten) und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB
auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über das Bau- und
Planungsportal Mecklenburg-Vorpommern zugänglich zu machen. 

Problembeschreibung/Begründung

Die Gemeinde Schönbeck beabsichtigt den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Schönbeck klarzustellen und durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen die Bebauung
des Ortsteils abzurunden und dadurch Baurecht für den Einfamilienhausbau zu schaffen. 
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Gemeindevertretung / 7

Schönbeck, den ..........................

(Dienstsiegel) Penseler
Bürgermeister


